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1 AUSGANGSLAGE 

Seit einigen Jahren stehen unbegleitete Kinder, die in der Schweiz Schutz suchen, zunehmend 

im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte – zumal deren Zahl stetig zugenommen hat: Von rund 

450 unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) im Jahr 2018, die insgesamt 3 Prozent 

aller Asylsuchenden in der Schweiz ausmachten, stieg deren Zahl auf zwischenzeitlich rund 

4300 oder 14 Prozent aller Asylsuchenden. 2024 sank die Zahl erstmals wieder auf gut 2600 

oder 10 Prozent aller Asylsuchenden, was in etwa dem Stand der Jahre 2015/16 entspricht .1 

Bund, Kantone und Gemeinden bleiben allerdings im Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen, 

ihrer Unterbringung, Begleitung, Betreuung und Integration weiterhin stark gefordert. Allzu oft 

geht dabei unter, dass diese in erster Linie eines sind: Kinder. Daraus ergibt sich eine besondere 

Verantwortung des Staates, die auch in angespannten Lagen hoher Asylgesuchszahlen gilt. Denn diese 

Kinder sind besonders vulnerabel: Sie sind ohne Familien in der Schweiz und bedürfen daher  

spezieller Fürsorge und Unterstützung. Und sie haben insbesondere spezifische Rechte, die 

unter allen Umständen und vorrangig zu wahren sind. Dazu hat sich die Schweiz 1997 mit der 

Ratifizierung der UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) verpflichtet. 

Damit sind vielfältige und komplexe praktische wie rechtliche Fragen verknüpft, zumal hierzu-

lande kinderrechtliche Standards im Asylbereich bislang nicht konsequent durchgesetzt wer-

den. Hier setzt das vorliegende Positionspapier der SFH an, die sich als Fachorganisation im 

Asyl- und Flüchtlingsbereich seit Langem mit der Situation unbegleiteter Minderjähriger in der 

Schweiz befasst: Sie strebt damit keine umfassende Gesamtschau zur Situation von schutzsu-

chenden Kindern in der Schweiz an. Sie fokussiert vielmehr auf unbegleitete Minderjährige im 

Asylwesen und dabei auf jene Teilbereiche, in denen aus ihrer Sicht besonderer Handlungsbe-

darf besteht, um den umfassenden Schutz der betroffenen Kinder zu gewährleisten. Das gilt 

vorab für das Asylverfahren und die damit verbundenen Aspekte (Kap. 4), aber auch für Quer-

schnittsthemen wie Gesundheit (Kap. 5), Unterbringung und Betreuung (Kap. 6), Bildung und 

Integration (Kap. 7) sowie den Übergang zur Volljährigkeit (Kap. 8) . Die SFH orientiert sich 

dabei namentlich an den Vorgaben und Normen der KRK.  

 

  

 

 
1  Aktuellste verfügbare Zahlen vgl. Staatssekretariat für Migration (SEM) (2024): Asylgesuche von unbegleiteten Minderjäh-

rigen (UMA), Statistiken, Vergleichstabelle.  

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2024/12.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2024/12.html
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2 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

Unabhängig davon, ob sie in der Schweiz über einen Ausweis B, S, F, N oder über gar keinen 

Ausweis verfügen, sind unbegleitete Minderjährige bis zu ihrem 18. Altersjahr Kinder. Die Bun-

desverfassung (BV) und die UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) garantieren allen Kindern spe-

zifische Rechte, die unveräusserlich sind – sie dürfen weder eingeschränkt noch beschnitten 

werden. In der Praxis stehen den Kinderrechten hierzulande allerdings oft die asyl- und aus-

länderrechtlichen Bestimmungen entgegen. Die SFH fordert deshalb ein grundsätzliches Um-

denken: Das Wohl des Kindes und dessen spezifische Rechte müssen unter allen Umständen 

und in allen Abwägungen der involvierten Akteure Vorrang haben: Kinderrecht vor Migrations-

recht. 

Kinderrechtliche Standards sind in allen Phasen des Aufenthalts in der Schweiz konsequent zu 

respektieren und durchzusetzen – namentlich in folgenden Bereichen:  

• Das Asylverfahren ist an die Kinder anzupassen, nicht umgekehrt. Die Anhörungen 

müssen kinderfreundlich sein, die Kinder müssen gehört und ernst genommen werden  

und die Asylgründe sind im Licht der besonderen Vulnerabilität des Kindes zu interpre-

tieren. Bei der Altersbestimmung hat im Zweifelsfall die Minderjährigkeit zu gelten, um 

den notwendigen Schutz zu gewährleisten.  

• Eine sichere und kindgerechte Umgebung muss in allen Stadien des Aufenthaltes 

gewährleistet sein. Dazu gehört die getrennte Unterbringung von Erwachsenen, der 

Zugang zu Vertrauenspersonen und Rechtsvertretung, die umgehende Einsetzung von 

Beistandschaften nach der Kantonszuweisung sowie die durchgehende Betreuung und 

Begleitung durch qualifiziertes Personal.  

• Suche nach Angehörigen und Familienzusammenführungen verbessern.  Nach der 

Ankunft und der Gesuchstellung von unbegleiteten Minderjährigen in der Schweiz sollte 

baldmöglichst und systematisch die Suche nach Familienangehörigen aufgenommen 

werden, sofern dies dem Kindeswohl dient.  Der Kontakt zu den Eltern und engen Be-

zugspersonen ist unbegleiteten Kindern sodann zu ermöglichen, wenn dies dem Kin-

deswohl entspricht – sei es mittels Einreisemöglichkeit für die Eltern und enge Bezugs-

personen in die Schweiz oder umgekehrt mittels deren Besuchsmöglichkeit im Ausland.   

Dies bietet den Kindern die notwendige Stabilität und Unterstützung, um ihren Weg der 

Integration in der Schweiz ruhig und erfolgreich anzugehen.  

• Mindeststandards und Qualitätskriterien für die Aufnahme, Unterbringung und Be-

treuung. Auf Bundes- wie auf kantonaler und kommunaler Ebene müssen die zustän-

digen Behörden gewährleisten, dass alle beteiligten Akteurinnen und Akteure  die nötige 

Unterstützung erhalten, um ihre Rolle bestmöglich und effizient erfüllen können. Zudem 

braucht es insbesondere verbindliche und einheitliche Mindeststandards sowie Quali-

tätskriterien für die Unterbringung und Betreuung der Kinder – etwa indem Betreuungs-

schlüssel und -konzepte an jene der allgemeinen Kinder- und Jugendhilfe angeglichen 

werden. Um der besonderen Situation der unbegleiteten Minderjährigen gerecht zu wer-

den, ist eine auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Unterbringung ausserhalb grosser Kol-

lektivunterkünfte zu fördern sowie eine möglichst rasche Kantonszuweisung zu prüfen.  

• Soziale Teilhabe sicherstellen und Beziehungsabbrüche verhindern. Auf kantonaler 

Ebene ist es wesentlich, die Ankunft der Kinder so früh wie möglich vorzubereiten, um 

Lücken oder Unterbrechungen in der Betreuung zu vermeiden. Beziehungsabbrüche 

sollen, wenn immer möglich, vermieden werden, weshalb auf häufige und kurzfristige 

Transfers zu verzichten ist. Das Recht auf Bildung sowie die Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben sind allen Kindern zu ermöglichen. Dazu braucht es genügend finanzielle 
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Mittel und Strukturen, die Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit im Übergang zum Er-

wachsenenleben stärken und fördern.   

• Zusammenarbeit verbessern. Um den bestmöglichen Schutz für die Kinder zu ge-

währleisten, müssen die vielfältigen Schnittstellen im föderalen System und die Zu-

sammenarbeit der zuständigen Ämter, der Betreuungsorganisationen, der Sozial-

dienste, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, des Rechtsschutzes und 

der Kinderrechtsorganisationen klar geregelt und verbessert werden.  
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3 GRUNDSÄTZE 

Gemäss der KRK gelten alle Personen bis zum Alter von 18 Jahren als Kinder und als Träger 

besonderer Rechte, die von den Staaten und ihren Organen beachtet und durchgesetzt werden 

müssen. Kinder befinden sich noch in der Entwicklung und sind daher besonders auf Fürsorge 

und Schutz angewiesen. Mit der Ratifizierung der KRK im Jahr 1997 hat sich die Schweiz ver-

pflichtet, die darin verankerten Kinderrechte umzusetzen.  Auch die Bundesverfassung enthält 

verschiedene Bestimmungen, die auf Kinder anwendbar sind und damit deren Rechtsstellung 

zusätzlich stärken. So haben Kinder und Jugendliche unter anderem Anspruch auf besonderen 

Schutz ihrer Unversehrtheit und auf die Förderung ihrer Entwicklung.2 

 

3.1 Das Wohl des Kindes hat immer Vorrang 

Nach den Grundsätzen der KRK muss die Gewährleistung des Kindeswohls immer an erster 

Stelle stehen.3 Alle beteiligten Akteure sollten in erster Linie den Schutz und die Sicherheit der 

Kinder sicherstellen, um für sie so schnell wie möglich eine stabile Lebenssituation zu schaffen. 

Denn dies ist eine zentrale Voraussetzung für eine ausgewogene und gesunde  Entwicklung. 

Die Wahrung des übergeordneten Kindeswohls gilt in besonderem Masse für geflüchtete unbe-

gleitete Kinder, die speziell verletzlich sind und ein ausgeprägtes Schutzbedürfnis haben.  

 

3.2 Alle Kinder sind gleich zu behandeln 

Die in der KRK anerkannten Rechte sind allen Personen unter 18 Jahren ohne Unterschied zu 

gewähren (Art. 2 KRK). Die Konvention verbietet explizit jede Form der Diskriminierung von 

Kindern bei der Ausübung ihrer Rechte: Es sind keine Einschränkungen möglich  – weder auf-

grund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion noch aufgrund des Aufenthalts-

status. In diesem Sinne ist grundsätzlich auch keine Unterscheidung aufgrund einer grösseren 

oder geringeren «Reife» von Kindern zulässig, wie sie etwa in der Schweiz mit der im Rahmen 

eines Notfallkonzepts vorübergehend eingeführten Kategorie SUMA vorgenommen wurde.4 

 

3.3 Kinder haben das Recht, ernstgenommen zu werden 

Im Laufe der Zeit haben sich zwei Grundprinzipien als Eckpfeiler der KRK herauskristallisiert: 

1. Das Recht des Kindes, dass sein Wohlergehen für alle, die mit ihm interagieren, stets Vor-

rang hat (Art. 3 KRK); 2. Das Recht des Kindes, gehört zu werden (Art. 12 KRK). In der Praxis 

bedeutet das Recht aus Art. 3 KRK, dass bei allen Entscheidungen, die ein Kind betreffen, 

dessen Bedürfnisse vorrangig berücksichtigt werden müssen und stets die für das Kind 

 

 
2  CRC (2021): Observations finales concernant le rapport de la Suisse valant cinquième et sixième rapports périodiques , 

Ziff.  22, 30, 32–33, 35–36, 37b–d und 38–40. Vgl. auch SODK (2016): Empfehlungen zu unbegleiteten minderjährigen 
Kindern und Jugendlichen im Asylbereich; SEM (2023): Handbuch zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchenden (UMA) in den Bundesasylzentren ; Affolter-Fringeli , Kurt/Vogerl, Urs (2023): Encadrement 
des requérants d’asile mineurs non accompagnés dans les centres fédéraux pour requérants d’asile .    

3  Um den Kindesschutz gesetzlich besser zu verankern, wird im 2024 publizierten Rechtsgutachten der Universität Neuchâtel 
empfohlen, die Berücksichtigung des übergeordneten Kindesinteresses explizit in Art. 96 des Ausländer - und Integrations-
gesetzes aufzunehmen (vgl. Amarelle, Cesla; Zimmermann, Nesa (2025): Das Nothilferegime und die Rechte des Kindes . 
Rechtsgutachten und Studie zur Vereinbarkeit mit der schweizerischen Bundesverfassung und der Kinderrechtskonven-
tion», S.25). 

4  Die Abkürzung SUMA steht für «selbstständige unbegleitete minderjährige Asylsuchende». Zwischen 2022 und 2023 wurde 
diese Kategorie angesichts der angespannten Lage im Asylwesen und des Personalmangels informell vom SEM eingeführt 
für 16- bis 18-Jährige, die aufgrund ihres Alters und ihrer Reife «weniger spezifisch» untergebracht und «weniger intensiv» 
betreut wurden. Diese Kategorisierung ist mittlerweile offiziell wieder aufgehoben worden. Alle Kinder unter 18 Jahren 
müssen gleichermassen bedarfsgerechte Unterstützung und Begleitung erhalten.  

https://www.bsv.admin.ch/dam/fr/sd-web/j8ZTFkc2sl5Q/Recommandations%20pour%20la%20Suisse_octobre%202021_FRZ.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/972847df/5e3a/4ba8/943b/b7ca9d89dc21/2016.05.20_MNA-Empfehlungen_farbig_d.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/972847df/5e3a/4ba8/943b/b7ca9d89dc21/2016.05.20_MNA-Empfehlungen_farbig_d.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSg_XxhIuTAxUW_rsIHdRJF2QQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sem.admin.ch%2Fdam%2Fsem%2Fde%2Fdata%2Fasyl%2Fverfahren%2Fweiteres%2Fhandbuch-uma.pdf.download.pdf%2Fhandbuch-uma-d.pdf&usg=AOvVaw0cGrD3rpEMTFTUcktmPS_k&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSg_XxhIuTAxUW_rsIHdRJF2QQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sem.admin.ch%2Fdam%2Fsem%2Fde%2Fdata%2Fasyl%2Fverfahren%2Fweiteres%2Fhandbuch-uma.pdf.download.pdf%2Fhandbuch-uma-d.pdf&usg=AOvVaw0cGrD3rpEMTFTUcktmPS_k&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4-q2DhYuTAxUQh_0HHbc2FwQQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sem.admin.ch%2Fdam%2Fsem%2Ffr%2Fdata%2Fasyl%2Fverfahren%2Fweiteres%2Fgutachten-uma-2023.pdf.download.pdf%2Fgutachten-uma-2023-f.pdf&usg=AOvVaw3nAsTAKE1TmPDJ0YtUrh_Z&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4-q2DhYuTAxUQh_0HHbc2FwQQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sem.admin.ch%2Fdam%2Fsem%2Ffr%2Fdata%2Fasyl%2Fverfahren%2Fweiteres%2Fgutachten-uma-2023.pdf.download.pdf%2Fgutachten-uma-2023-f.pdf&usg=AOvVaw3nAsTAKE1TmPDJ0YtUrh_Z&opi=89978449
https://www.ekm.admin.ch/dam/de/sd-web/A4ul9aiIktWx/nothilferegime-kinderrechte-d.pdf
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günstigste Option zu wählen ist. Um das Kindeswohl eruieren zu können, bedarf es einer Form 

der Befragung und des Zuhörens, die seiner physischen und psychischen Entwicklung ange-

messen ist (Art. 12 KRK). Insofern unterstützen und verstärken sich die Bestimmungen von Art. 

3 und 12 der Konvention gegenseitig.  

 

3.4 Kinder haben das Recht auf Familie  

Das Recht auf Familie ist ein Grundrecht, das durch Art. 13 BV, Art. 8 EMRK sowie Art. 9 und 

10 KRK geschützt wird. Daraus ergibt sich bei unbegleiteten Minderjährigen die staatliche 

Pflicht, baldmöglichst nach deren Ankunft und Gesuchstellung die Suche nach Familienange-

hörigen aufzunehmen und den Kontakt zu ihnen herzustellen, sofern dies und die Familienver-

einigung dem Kindeswohl entspricht.5 Den Kindern muss in der Folge zudem die regelmässige 

Kontaktpflege ermöglicht werden, wozu es auch der nötigen Infrastruktur bedarf (Computer, 

Telefon, W-LAN, ruhige Gesprächstorte etc.).  In der Schweiz kann die Suche nach Angehörigen 

mit Hilfe spezialisierter Organisationen wie etwa dem Internationalen Sozialdienst Schweiz 

(SSI) oder dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) erfolgen. Das geschieht in der Praxis al-

lerdings nicht systematisch, zumal dafür und für die begleitende Unterstützung oft auch die 

nötigen Ressourcen fehlen.6  

Unbegleitete Minderjährige in der Schweiz haben in der Regel keine Möglichkeit, ihre Eltern 

bzw. andere nahe Familienangehörige nachzuzuziehen. Selbst wenn diese Kinder eine B - oder 

F-Bewilligung erhalten, bleibt ihnen das Recht auf Familie verwehrt. 7 Die anhaltende Trennung 

von der Familie erschwert ihnen den Start in ein neues Leben und die Integration, da Stabilität 

und wichtige emotionale und psychologische Unterstützung fehlen. Dies verstärkt ihre Verletz-

lichkeit und soziale Isolation. Gemäss KRK sollte denn auch jeder Antrag eines Kindes oder 

seiner Eltern auf Einreise in einen Vertragsstaat zum Zweck der Familienzusammenführung 

wohlwollend, human und beschleunigt bearbeitet werden. 8  

Nach Ansicht der SFH sollte daher die derzeitige Praxis in der Schweiz überdacht und Raum 

für den umgekehrten Familiennachzug geschaffen werden, wie ihn EU-Staaten bei geflüchteten 

unbegleiteten Kindern kennen.9 Eltern und engen Bezugspersonen von unbegleiteten Kindern 

ist die Einreise in die Schweiz zu ermöglichen, wenn dies dem Kindeswohl entspricht. 10  

 

  

 

 
5  Vgl. Art. 22 Abs. 2 KRK. Für EU-Mitgliedstaaten sieht Art. 27 Abs. 10 Aufnahmerichtlinie (2024/1346/EU)  eine entspre-

chende Pflicht explizit vor: «Die Mitgliedstaaten beginnen –  erforderlichenfalls mit Unterstützung internationaler oder 
anderer einschlägig tätiger Organisationen – baldmöglichst nach Eingang eines Antrags auf internationalen Schutz mit der 
Suche nach Familienangehörigen des unbeglei teten Minderjährigen und tragen gleichzeitig für sein Wohl Sorge […].» Die 
Aufnahmerichtl inie gehört nicht zum Schengen/Dublin -Besitzstand und ist daher für die Schweiz nicht verpflichtend.  

6  Die SODK empfiehlt daher auch den Kantonen, «die Suche der Kinder und Jugendlichen nach ihren Eltern bzw. anderen 
nahen Famil ienangehörigen zu unterstützen und die Kontaktaufnahme und Kontaktpflege zu ermöglichen» . Vgl. SODK 
(2016): Empfehlungen zu unbegleiteten minderjährigen Kindern und Jugendlichen im Asylbereich , S. 26. 

7  Für Eltern und Geschwister von UMA, die einen Aufenthaltsstatus in der Schweiz haben, besteht die Möglichkeit zur 
Einreise via Familienvereinigung gemäss Dublin-Verordnung. Dazu müssen sie von einem EU-Mitgliedsland aus ein Ge-
such um Einreise in die Schweiz stellen. Die beteiligten Staaten sind in der Folge verpflichtet, das Dublin -Abkommen 
abzuwenden, was zu einer Familienvereinigung in der Schweiz führen kann. Vgl. dazu SRK (2023): Familiennachzug. Ein 
wichtiger Faktor für Gesundheit und Integration, S. 28. 

8  Vgl. Art. 10 KRK. Die Schweiz hat bei der Ratifikation der Konvention einen Vorbehalt zu diesem Artikel angebracht.  
9  Für anerkannte minderjährige Flüchtlinge (nicht Asylsuchende) gil t Art. 10 Abs. 3 Bst. a und b EU -Familienzusammenfüh-

rungsrichtlinie.  
10 Vgl. Posit ionspapier SFH (2021): «Famil ienzusammenführung». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401346
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/972847df/5e3a/4ba8/943b/b7ca9d89dc21/2016.05.20_MNA-Empfehlungen_farbig_d.pdf
https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/1wUThwSKiovwDAEqlxasJk/23c7c4c385a733f86db08181dea13efe/20230310_GI_SIM_bro_Familiennachzug_Studie_gelayoutet.pdf
https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/1wUThwSKiovwDAEqlxasJk/23c7c4c385a733f86db08181dea13efe/20230310_GI_SIM_bro_Familiennachzug_Studie_gelayoutet.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionspapiere/210401_SFH_Positionspapier_Famzusammenfuehrung.pdf
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4 ASYLVERFAHREN 

Das Asylrecht und die damit verbundenen Verfahren sind Kontexte, in denen die Rechte von 

Kindern besonders weitreichenden und intensiven Spannungen ausgesetzt sind. Die Asylgesu-

che von unbegleiteten Minderjährigen werden im beschleunigten Asylverfahren entschieden, 

das seit dem 1. März 2019 in Kraft ist und theoretisch maximal 140 Tage dauert. Während der 

Prüfung ihres Asylantrags werden unbegleitete Minderjährige wie alle Asylsuchenden in einem 

der Bundesasylzentren (BAZ) kollektiv untergebracht und betreut (siehe dazu Kap. 6). Die 

Rechtsvertretungen, die ihnen für das Verfahren in den BAZ zugewiesen werden, nehmen ne-

ben ihrer eigentlichen Funktion zugleich auch die Aufgabe der Vertrauensperson wahr: Sie sind 

für die Dauer des Verfahrens in den BAZ dafür zuständig, dass die In teressen dieser Kinder 

gegenüber allen anderen Personen gewahrt werden. Zusammen mit den Sozialpädagoginnen 

und -pädagogen und dem weiteren in der Betreuung tätigen Personal üben sie so faktisch die 

elterliche Sorge aus.  

Die kurze Dauer des beschleunigten Verfahrens und dessen knappe Beschwerdefristen ent-

sprechen grundsätzlich nicht den komplexen Situationen, in denen sich unbegleitete Minder-

jährige befinden. Das erschwert es, ihren besonderen Bedürfnissen und Rechten rech tzeitig 

und ausreichend Rechnung zu tragen. Umso wichtiger ist es daher, das Verfahren sorgfältig 

und kindgerecht durchzuführen. Trotz erzielter Fortschritte in den letzten Jahren (z.B. prioritäre 

Behandlung der UMA-Asylgesuche) ist dies allerdings nach wie vor nur teilweise umgesetzt: 

Das Kindeswohl wird nicht systematisch ermittelt, so dass die Ausgestaltung des Asylverfah-

rens auch nicht konsequent darauf ausgerichtet ist. Die SFH unterstützt daher alle Massnah-

men, die darauf abzielen, das an Asylanhörungen beteiligte Personal für eine sorgfältige Prü-

fung des Kindeswohls zu sensibilisieren.11 

 

4.1 Recht auf Anhörung 

Prüfung der Glaubhaftigkeit: Es besteht eine explizite Verbindung zwischen der besonderen 

Verletzlichkeit minderjähriger Asylsuchender und ihrem Recht, angehört und ernst genommen 

zu werden.12 Unbegleitete Kinder können ihre Rechte nicht gleichermassen geltend machen wie 

Erwachsene, da sich ihr Alter auf die innere Konsistenz ihrer Aussagen auswirken kann. Der 

Reifegrad des Kindes zum Zeitpunkt der Anhörung muss daher stets berücksichtigt werden, um 

seinen Aussagen die angemessene Bedeutung beimessen zu können. Um dies zu gewährleis-

ten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Befragung von Minderjährigen an in-

ternationalen Leitlinien und bewährten Praktiken orientiert und in einladenden und geschützten 

Räumen stattfindet, in denen sich die Kinder wohlfühlen können.13 

Asylgründe von Kindern: Es gibt Formen der Verfolgung, von denen Kinder und Jugendliche 

besonders häufig betroffen sind, darunter Zwangsrekrutierung, Menschenhandel zum Zweck 

der sexuellen Ausbeutung oder Arbeit, Genitalverstümmelung und frühe Heirat. Darüber hinaus 

 

 
11 Vgl. etwa Medienmitteilung SFH, 13.08.2018. Im Dublin-Verfahren wird es künftig allerdings mit der Umsetzung des EU-

Paktes zu Asyl und Migration eine quali fizierte Prüfung des Kindeswohls durch geschultes Personal brauchen. Denn das 
SEM wird dann in jedem Einzelfal l konkret darlegen müssen, weshalb die Überstellung von UMA in einen andern Dublin -
Staat tatsächlich dem übergeordneten Kindeswohl entspricht.  Nach der EU-Verordnung zum Asyl - und Migrationsmanage-
ment (EU 2024/1351) soll  neu grundsätzlich derjenige Staat zuständig sein, in dem das Asylgesuch erstmals registriert  
wurde, sofern dies dem Kindeswohl dient. Zentrale Voraussetzung für eine rechtskonforme Anwendung ist daher eine 
qualif izierte Kindeswohlprüfung durch geschultes Personal zur Begründung von Nichteintretensentscheiden.  

12 Übereinkommen über die Rechte des Kindes, Allgemeine Bemerkung Nr. 12 – Das Recht des Kindes auf Gehör, ziff 123: 
«Kinder, die mit ihren arbeitssuchenden Eltern oder als Flüchtlinge in ein Land kommen, sind in einer besonders verletzl i-
chen Lage. Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich, ihr Recht auf Meinungsäusserung zu allen Aspekten der Mig-
rations- und Asylverfahren voll zu erfüllen».  

13 Siehe zum Beispiel die Richtlinien des irischen International Protection Appeals Tribunal (IPAT). Siehe auch die Richtlinien 
des Ministerkomitees des Europarates zur kinderfreundlichen Justiz.  

https://www.fluechtlingshilfe.ch/medienmitteilungen/die-schweiz-muss-mehr-tun-um-der-administrativhaft-von-kindern-ein-ende-zu-setzen
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/aktuell/gesetzgebung/eu-migrations-asylpakt/vo-eu-2024-1351.pdf.download.pdf/vo-eu-2024-1351-d.pdf
https://www.protectionappeals.ie/wp-content/uploads/2019/08/IP-Guidance-Note-2017-5-Children.pdf
https://rm.coe.int/16806ad0c3
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ist das Kindesalter an sich bereits ein relevantes Kriterium zur Beurteilung der Flüchtlingsei-

genschaft: Kinder neigen entwicklungsbedingt eher dazu, in bedrohlichen oder belastenden Si-

tuationen emotional zu reagieren oder unplausible Bedrohungen zu glauben. Ihr Gehirn – ins-

besondere die Bereiche für Impulskontrolle und Risikoeinschätzung – ist noch in Entwicklung, 

weshalb sie Gefahren schlechter  einschätzen können als Erwachsene und Kontrollverlust in-

tensiver erleben. Das altersbedingte Angewiesensein auf  Bindung und Sicherheit, die fehlende 

Reife und Lebenserfahrung sowie die Verletzlichkeit können sich direkt darauf auswirken, wie 

ein Kind Schaden erlebt oder fürchtet. Aus diesen Gründen können Handlungen oder Bedro-

hungen, die im Falle eines Erwachsenen nicht notwendigerweise eine Form der Verfolgung 

darstellen würden, für ein Kind eine asylrelevante Form der Verfolgung darstellen – einfach 

aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Kind handelt.14 Diese Elemente sind daher bei der 

Prüfung der Asylgründe von Kindern zwingend zu berücksichtigen.  

Rolle der Vertrauensperson: Die Funktion der Vertrauensperson und ihre Rolle im Asylver-

fahren wurden vom UNO-Ausschuss für die Rechte des Kindes (Committee on the Rights of the 

Child, CRC) mit einiger Skepsis aufgenommen.15 Trotz dieser Kritik wurde die Funktion in der 

Asylreform von 2019 beibehalten und spielt aufgrund der damit verbundenen Unterstützungs- 

Beratungs- und Vertretungsaufgaben eine entscheidende Rolle beim Schutz des Kindeswohls 

in den BAZ.16 Die damit zusätzlich betrauten Rechtsvertreter*innen stossen indes aufgrund der 

Rahmenbedingungen sowie der Schranken ihrer Zuständigkeit und Kompetenzen oft an ihre 

Grenzen – insbesondere bleibt meist kaum Zeit, eine Vertrauensbeziehung zu den Kindern auf-

zubauen. Vertrauenspersonen sollten für die spezifischen Bedürfnisse und Rechte der Kinder 

sensibilisiert und im psychosozialen Bereich ausreichend geschult sein sowie über alle notwen-

digen Mittel verfügen, um ihre Rolle genau zu verstehen und sie bestmögl ich ausüben zu kön-

nen.17  

Kindesschutzmassnahmen: Die Rolle der Vertrauensperson kann notwendige Kindesschutz-

massnahmen nicht ersetzen. Aus Sicht der SFH ist es zentral, so rasch wie möglich Massnah-

men des professionellen Kindesschutzes einzuleiten. Die Zusammenarbeit der Vertrauensper-

son mit anderen Akteuren, die an der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger beteiligt sind, 

sollte erleichtert und bei Bedarf verstärkt werden – immer mit dem Ziel, das Kindeswohl im 

Asylverfahren zu schützen. (siehe dazu auch Kap. 4.3).18  

 

4.2 Altersanalysen 

Die Bestimmung des Alters einer Person, die angibt, minderjährig zu sein, ist von grundlegender 

Bedeutung. Denn das Ergebnis entscheidet  darüber, ob diese Person Zugang zum Asylverfah-

ren mit den spezifisch für Minderjährige vorgesehenen Schutzmassnahmen erhalten kann. Zu-

dem hat es  weitreichende Konsequenzen für die Unterbringung und Betreuung der Betroffenen 

sowie für Schutz- und Fördermassnahmen. Es ist zwingend erforderlich, die Altersbeurteilungen 

schnell und kindgerecht durchzuführen sowie in einer Sprache und Form, die das Kind versteht, 

damit es das Geschehen und dessen Konsequenzen tatsächlich nachvollziehen kann. Die 

Schweizer Praxis bleibt hier in mehreren Bereichen hinter den internationalen Richtlinien zu-

rück19: So gibt es etwa kein wirksames Rechtsmittel, um Entscheide zur Altersfeststellung 

 

 
14 Richtlinien Zum Internationalen Schutz: Asylanträge von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1 (A) 2 und 1 (F) des    

Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, Ziff 15 -17.  
15 CRC: Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, soumis en un seul 

document, Ziff. 69 
16 Vgl. Posit ionspapier SFH (2020): Kindesschutzmassnahmen in Bundesasylzentren. 
17 CRC: Observations finales concernant le rapport de la Suisse valant cinquième et sixième rapports périodiques , Ziff. 43 
18 Vgl. Posit ionspapier SFH (2020): Kindesschutzmassnahmen in Bundesasylzentren. 
19 Vgl. Internationale Richtlinien zur Alterseinschätzung , 2019. 

https://www.bsv.admin.ch/dam/fr/sd-web/j8ZTFkc2sl5Q/Recommandations%20pour%20la%20Suisse_octobre%202021_FRZ.pdf
https://www.bsv.admin.ch/dam/fr/sd-web/j8ZTFkc2sl5Q/Recommandations%20pour%20la%20Suisse_octobre%202021_FRZ.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionspapiere/200914_SFH-Positionspapier_Kindesschutzmassnahmen_final.pdf
https://www.bsv.admin.ch/dam/fr/sd-web/j8ZTFkc2sl5Q/Recommandations%20pour%20la%20Suisse_octobre%202021_FRZ.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionspapiere/200914_SFH-Positionspapier_Kindesschutzmassnahmen_final.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Juristische_Themenpapiere/19_guidelines-age-assessment-de.pdf
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unabhängig anzufechten. Asylsuchende können diese Entscheidungen nur anfechten, wenn sie 

gegen den Asylentscheid selbst Berufung einlegen. Darüber hinaus stützen sich die Schweizer 

Behörden hauptsächlich auf forensische Untersuchungen, um das Alter von Asylsuchenden 

festzustellen, was den internationalen Standards hierzu widerspricht.20  

Stattdessen wäre denn auch nach Ansicht der SFH eine umfassende multidisziplinäre Beurtei-

lung der physischen und psychischen Entwicklung des Kindes erforderlich . Sie sollte von spe-

zialisierten Kinderärzt*innen oder anderen Fachleuten durchgeführt werden, die mit der Kom-

bination der verschiedenen Entwicklungsaspekte vertraut sind. 21 Während dieses Verfahren 

läuft, sollte die betroffene Person im Zweifel wie ein Kind behandelt werden. Grundsätzlich 

sollte das Wohl des Kindes während des gesamten Verfahrens der Altersbestimmung eine vor-

rangige Erwägung sein und dessen Ergebnis in einem Beschwerdeverfahren selbständig ange-

fochten werden können.  

 

4.3 Asylentscheid und Kantonszuweisung 

Unbegleitete Minderjährige werden in der Regel nach Abschluss ihres Verfahrens in den BAZ 

einem Kanton zugewiesen. Damit werden die örtlichen KESB für die Kindesschutzmassnahmen 

zuständig, namentlich für die Errichtung von Beistand- oder allenfalls Vormundschaften zur 

Vertretung der übergeordneten Kindesinteressen. Diese Schnittstelle erweist sich in der Praxis 

bislang aufgrund vieler Unklarheiten als problematisch.22 Zugleich werden die Beistandschaften 

nicht überall umgehend und systematisch errichtet, so dass es in der Praxis mitunter zu erheb-

lichen Verzögerungen und Lücken im Schutz der Minderjährigen kommt.23  

Um einen möglichst reibungslosen Übergang von der Zuständigkeit des Bundes in jene der 

Kantone zu gewährleisten, ist es daher vorteilhaft, die zukünftige Kantonszuweisung möglichst 

früh zu klären. So können kantonale Kindesschutzbehörden frühzeitig einbezogen und der un-

verzichtbare Informationsfluss zwischen allen involvierten Akteuren (Vertrauenspersonen, 

Rechtsvertretung, Kindesschutzbehörden und Bezugspersonen in der Betreuung) verbessert 

werden. Gleichzeitig unterstützt die SFH die Empfehlung der SODK an die Kantone, zur Wah-

rung des Kindeswohls Beistand- und Vormundschaften so rasch wie möglich zu errichten und 

einen personellen Wechsel in der gesetzlichen Vertretung zu vermeiden. 24  

 

4.4 Wegweisung und Vollzug 

Unbegleitete Minderjährige dürfen gemäss geltendem Recht nur dann aus der Schweiz wegge-

wiesen werden, wenn sichergestellt ist, dass sie von ihrer Familie oder einer Institution aufge-

nommen werden können. Das gilt nicht nur für den Fall eines negativen Asylentscheids mit 

Wegweisungsverfügung, sondern auch für eine allfällige Überstellung in einen anderen, für das 

Asylverfahren zuständigen Dublin-Staat25: Gemäss Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes (EuGH) bilden unbegleitete Minderjährige eine Kategorie besonders gefährdeter 

 

 
20 Übereinkommen über die Rechte des Kindes, Allgemeine Bemerkung Nr. 6., Ziff. 21 und 31A; Allgemeine Bemerkung Nr. 

12, Ziff. 22 
21 Dies entspräche auch der Haltung der Europäischen Kommission, welche die die EU -Mitgliedstaaten anweist, die multidis-

ziplinäre Altersbeurteilung gemäss den Leitlinien der Europäischen Asylagentur (EUAA)  anzuwenden. Vgl. dazu etwa 
PICUM (2024): Children’s rights in the 2024 Migration and Asylum Pact, S. 28.  

22 Vgl. Hartmann, Andrea B. et al. (2024): Unsicher in einem sicheren Land? Unbegleitete minderjährige Asylsuchende in 
der Schweiz zwischen Prekarität und Kindesschutz, S.11.  

23 Vgl. Netzwerk Kinderrechte Schweiz (2021): Vierter NGO-Bericht an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, S.75. 
24 Vgl. SODK (2016): Empfehlungen zu unbegleiteten minderjährigen Kindern und Jugendlichen im Asylbereich , S. 32. 
25 Im Dublin-Verfahren müssen heute Überstellungshindernisse für UMA bereits bei der Abklärung der Zuständigkeit eines 

anderen Dublin-Staates geprüft werden.  

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-01/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtj9nf_tCSAxW8gP0HHYmwPSAQFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sozialpolitik.ch%2Farticle%2Fdownload%2F4430%2F5021%2F10491&usg=AOvVaw0GcMMH_2d16ALBDhHoIPCc&opi=89978449
https://www.kinderschutz.ch/media/qasnkdlv/nks_de_ngo-bericht-2021.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/972847df/5e3a/4ba8/943b/b7ca9d89dc21/2016.05.20_MNA-Empfehlungen_farbig_d.pdf
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Personen.26 Sie werden nur dann – in Anwendung der Dublin-III Verordnung – in einen anderen 

Mitgliedsstaat überstellt, wenn es dem Wohl des Kindes dient und wenn sich dort Familienan-

gehörige, Geschwister oder Verwandte aufhalten, die für das Kind sorgen können. Ansonsten 

ist die Schweiz für die Durchführung des Verfahrens zuständig. 

Im Fall eines negativen Asylentscheids mit angeordnetem Wegweisungsvollzug können unbe-

gleitete Minderjährige ausgeschafft werden. Dazu können die Behörden auch Zwangsmassnah-

men einsetzen. Das Schweizer Recht verbietet die Administrativhaft von Minderjährigen über 

15 Jahren im Zusammenhang mit der Rückführung in ihr Herkunftsland nicht ausdrücklich. Für 

den Vollzug sind die Kantone zuständig, deren Praxis indes uneinheitlich ist: Während einige 

Kantone wie etwa Genf oder Neuenburg bereits ein gesetzlich verankertes Verbot der Admi-

nistrativhaft für unbegleitete Minderjährige kennen, halten andere weite rhin an dieser Zwangs-

massnahme fest.27 Dieser Umstand ist bereits heute unhaltbar – und zugleich droht künftig mit 

der Umsetzung des EU-Paktes zu Asyl und Migration faktisch eine Ausweitung der Haftmög-

lichkeiten für Minderjährige, was aus kinderrechtlicher Sicht höchst bedenklich ist. 28 

Denn für gefährdete Kinder im Alter von 15 bis 18 Jahren kann die Inhaftierung verheerende 

Folgen haben. Selbst kurze Haftzeiten können die kognitive und emotionale Entwicklung von 

Kindern ernsthaft beeinträchtigen und zu irreversiblen Traumata oder Retraumatisierungen füh-

ren.29 Die SFH unterstützt daher nachdrücklich Initiativen, die darauf abzielen, die Administra-

tivhaft für alle Kinder unter 18 Jahren strikt zu verbieten, die Praxis der Kantone entsprechend 

zu harmonisieren und Alternativen zu finden, die das Wohl und die persönliche Freiheit des 

Kindes respektieren. Dabei können gute Praktiken aus dem Ausland wie etwa die Unterbringung 

in einer Pflegefamilie, einer Betreuungseinrichtung für Kinder oder anderen geeigneten sozia-

len Institutionen berücksichtigt werden.30 

 

  

 

 
26 EuGH, Urteil in der Rechtssache C-648/11 vom 6. Juni 2013. 
27 Vgl. etwa Terre des Hommes (2019): Bestandesaufnahme zur Administrativhaft von minderjährigen MigratInnen in der 

Schweiz. 
28 Das neue Screening-Verfahren (EU-VO 2024/1356) schafft die Möglichkeit, auch Minderjährige kurzfristig administrativ 

festzuhalten. Vgl. hierzu Bundesrat (2025): Botschaft vom 21. März 2025 zur Genehmigung und Umsetzung der Noten-
austausche zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnungen (EU) 2024/1351, (EU) 
2024/1359, (EU) 2024/1349, (EU) 2024/1358 und (EU) 2024/1356 (EU-Migrations- und -Asylpakt). 

29 Vgl. hierzu die Studie des Europarates über die Praxis der Inhaftierung von Migranten und Alternativen zur Inhaftierung 
von Migrantenkindern (2017): Étude sur les pratiques de rétention des migrants et les alternatives à la rétention d’enfants 
migrants. 

30 Vgl. dazu etwa Global Campaign to End Child Detention, UNHCR (2021): Alternativen zur Inhaftierung von Flüchtlingskin-
dern im Kontext der Administrativhaft . 

https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/2019/190211_tdh_administrativhaft_de.pdf
https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/2019/190211_tdh_administrativhaft_de.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/aktuell/gesetzgebung/eu-migrations-asylpakt/vo-eu-2024-1356.pdf.download.pdf/vo-eu-2024-1356-d.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/1478/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/1478/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/1478/de
https://edoc.coe.int/fr/migrations/7532-etude-sur-les-pratiques-de-retention-des-migrants-et-les-alternatives-a-la-retention-denfants-migrants.html
https://edoc.coe.int/fr/migrations/7532-etude-sur-les-pratiques-de-retention-des-migrants-et-les-alternatives-a-la-retention-denfants-migrants.html
https://endchilddetention.org/solution/there-are-alternatives/
https://www.unicef.ch/de/aktuell/news/2021-03-03/administrativhaft
https://www.unicef.ch/de/aktuell/news/2021-03-03/administrativhaft
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5 GESUNDHEIT UND MEDIZINISCHE 
VERSORGUNG 

Unbegleitete Minderjährige haben vor und während der Flucht oft Gewalt und Zwang erlebt und 

schwierige, traumatische Erfahrungen gemacht. Nebst der Sicherstellung der medizinischen 

Grundversorgung ist daher der Zugang zu psychosozialer Beratung und psychotherapeutischen 

Angeboten zentral.31 In den letzten Jahren haben mehrere Studien und Berichte aufgezeigt, 

dass diese Unterstützung oft unzureichend ist. 32 Dabei bestehen die Versorgungsengpässe auf 

Bundes- wie auf Kantonsebene, wobei es zwischen den Kantonen zusätzlich Unterschiede 

gibt.33 In den BAZ wie in den Kantonen bestehen Lücken bei der Erkennung psychischer Be-

schwerden – und namentlich der psychiatrisch-psychologische Therapiebedarf kann nicht adä-

quat abgedeckt werden. Dieser Umstand kann sich sowohl auf das Wohlbefinden und die Ent-

wicklung der Kinder als auch auf den Ausgang ihrer Asylverfahren auswirken: Unklare und 

unvollständige medizinische Diagnosen können etwa dazu führen, dass Traumata übersehen 

werden, die ursächlich sind für ungenaue oder widersprüchliche Aussagen der Kinder .  

Um eine angemessene Unterstützung der unbegleiteten Minderjährigen sicherzustellen, müs-

sen die notwendigen Stabilisierungsmassnahmen (Stressbewältigung, Schlafhilfen, soziale Un-

terstützung, stabilisierende Tagesstruktur, verlässliche Bezugspersonen usw.) verstärkt und 

niederschwellige Betreuungsansätze getestet und gefördert werden. 34 Investitionen in die Aus- 

und Weiterbildung von Fachkräften, eine stabile und nachhaltige Finanzierung der psychosozi-

alen Versorgungsstrukturen sowie ausreichende finanzielle Mittel für Übersetzungsleistungen 

sind zwar wünschenswert, angesichts der aktuellen Sparbemühungen (Entlastungsprogramm 

27) aber unwahrscheinlich und kurzfristig auch kaum zielführend. Denn die psychiatrische und 

psychologische Unterversorgung in vielen Teilen der Schweiz besteht auf absehbare Zeit nicht 

nur im Asylbereich, sondern generell. Zur Überbrückung der Versorgungslücken sollten daher 

aus Sicht der SFH für unbegleitete Minderjährige vermehrt psychoedukative Ansätze zur Sta-

bilisierung des psychischen Gesundheitszustandes eingesetzt werden. Dazu zählen etwa am-

bulante Sprechstunden, niederschwellige Gruppeninterventionen oder der Einsatz von profes-

sionell angeleiteten Laienhelfer*innen.35  

 

  

 

 
31 Die medizinische und psychologische Versorgung stell t ein Querschnittsthema dar, das UMA nicht nur im Rahmen des 

Asylverfahrens, sondern in allen Phasen ihres Aufenthalts in der Schweiz betrifft.  
32 Vgl. Gaultier, Sydney et.al. (2023): Mineurs non accompagnées. Repères pour une clinique psychosociale transculturelle  ; 

Müller, Franziska et.al. (2018): Psychische Gesundheit von traumatisierten Asylsuchenden: Situationsanalyse und Emp-
fehlungen. Bericht zuhanden des Bundesamts für Gesundheit, Sektion gesundheitliche Chancengleichheit. ; Schweizeri-
sche Beobachtungsstelle für Asyl - und Ausländerrecht (2014): Kinder und Jugendliche auf der Flucht. Die Situation von 
unbegleiteten Minderjährigen Asylsuchenden in der Schweiz.  u.a.m. 

33 Vgl. dazu Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (OBSAN) (2022): Regionale Versorgungsgrade pro Fachgebiet als 
Grundlage für die Höchstzahlen in der ambulanten ärztlichen Versorgung ; Müller, Franziska et.al. (2018) : Psychische 
Gesundheit von traumatisierten Asylsuchenden: Situationsanalyse und Empfehlungen. Bericht zuhanden des Bundes-
amts für Gesundheit, Sektion gesundheitliche Chancengleichheit.  

34 NKVF (2023): Bericht an das Staatssekretariat für Migration (SEM) betreffend die Überprüfung der Bundesasylzentren 
(BAZ) durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) 2021–2022, Ziff. 121; BSS, Formative Evaluation 
der Gesundheitsversorgung für Asylsuchende, Juni 2023, Ziff. 6.2.  

35 Vgl. etwa die Angebote des SRK: START; SPIRIT. Für eine Übersicht weiterer Angebote vgl. Bundesamt für Gesundheit 
2020: Niederschwell ige Kurzinterventionen für psychisch belastete Asylsuchende und Flüchtlinge ; Aktualisierung 2024.   

https://www.inpress.fr/wp-content/uploads/2022/12/Extrait-MNA.pdf
https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/2aGIh9s8yfvJyb3cNPlxon/4e72b9dea4ee5941f9d5b6cb138ab5f0/psychische-gesundheit-traumatisierte-asylsuchende.pdf
https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/2aGIh9s8yfvJyb3cNPlxon/4e72b9dea4ee5941f9d5b6cb138ab5f0/psychische-gesundheit-traumatisierte-asylsuchende.pdf
https://arupegeh.myhostpoint.ch/fileadmin/Publikationen/2014/Bericht_UMA_D.pdf
https://arupegeh.myhostpoint.ch/fileadmin/Publikationen/2014/Bericht_UMA_D.pdf
https://www.bss-basel.ch/files/berichte/BSS_Obsan_regionale_Versorgungsgrade_DE.pdf
https://www.bss-basel.ch/files/berichte/BSS_Obsan_regionale_Versorgungsgrade_DE.pdf
https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/2aGIh9s8yfvJyb3cNPlxon/4e72b9dea4ee5941f9d5b6cb138ab5f0/psychische-gesundheit-traumatisierte-asylsuchende.pdf
https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/2aGIh9s8yfvJyb3cNPlxon/4e72b9dea4ee5941f9d5b6cb138ab5f0/psychische-gesundheit-traumatisierte-asylsuchende.pdf
https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/2aGIh9s8yfvJyb3cNPlxon/4e72b9dea4ee5941f9d5b6cb138ab5f0/psychische-gesundheit-traumatisierte-asylsuchende.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/dam/de/sd-web/yrRMzAB331-z/230424-bericht-baz-2021-2022-d.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/dam/de/sd-web/yrRMzAB331-z/230424-bericht-baz-2021-2022-d.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/de/sd-web/QxZHtlr7jnad/2023-formative-evaluation-gesundheitsversorgung-asylsuchende-stellungnahme.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/de/sd-web/QxZHtlr7jnad/2023-formative-evaluation-gesundheitsversorgung-asylsuchende-stellungnahme.pdf
https://www.migesplus.ch/publikationen/start-stress-erkennen-verstehen-und-etwas-dagegen-tun
https://www.srk-bern.ch/de/spirit-psychosoziale-unterstuetzung-in-verschiedenen-sprachen
https://www.bag.admin.ch/dam/en/sd-web/RHMv5ow5r3o-/kurzinterventionen-fur-psychisch-belastete-asylsuchende.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/de/sd-web/IsYQ28fJgG6K/update-kurzinterventionen-fur-psychisch-belastete-asylsuchende.pdf
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6 UNTERBRINGUNG UND BETREUUNG 

Die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen orientiert sich in der 

Schweiz bislang nicht primär am übergeordneten Kindeswohl und den individuellen Bedürfnis-

sen der Kinder. Massgebend sind vielmehr die Logik des Asylverfahrens sowie die unterschied-

lichen föderalen Zuständigkeiten je nach Aufenthaltsstatus der unbegleiteten Kinder. So sind 

diese nach ihrer Ankunft in der Schweiz zunächst in den BAZ untergebracht, wo sie in der Obhut 

des Bundes höchstens 140 Tage verbleiben sollten.36 Nach abgeschlossenem Verfahren erfolgt 

eine Zuweisung an einen Kanton, der fortan für die Unterbringung, Betreuung, Bildung und 

Integration zuständig ist. Je nach Kanton werden die Kompetenzen weiter an die Gemeinden 

delegiert oder private Leistungserbringer mandatiert. Während es in den Bereichen Bildung und 

Integration eine Harmonisierung auf nationaler Ebene gibt, sind die Unterbringung und Betreu-

ung schweizweit uneinheitlich geregelt und es fehlen entsprechende verbindliche Standards.  

Die Unterbringungs- und Betreuungssituation von unbegleiteten Kindern stellt indes einen zent-

ralen Faktor für deren Wohlergehen und gesunde Entwicklung dar. Eine sichere und kindge-

rechte Umgebung muss daher in allen Stadien des Aufenthaltes gewährleistet sein. Dazu gehört 

die getrennte Unterbringung von Erwachsenen, der Zugang zu Vertrauenspersonen und 

Rechtsvertretung, die umgehende Einsetzung von Beistandschaften nach der Kantonszuwei-

sung sowie die durchgehende Betreuung und Begleitung durch qualifiziertes Personal.  

Für die BAZ besteht aufgrund der gesetzlichen Regelungen und den Vorgaben des Bundes eine 

gewisse Einheitlichkeit.37 Auf kantonaler und kommunaler Ebene ist das aber nicht der Fall, 

Unterbringung und Betreuung sind dort vielmehr sehr unterschiedlich geregelt und ausgestaltet. 

Angesichts dessen ist es aus Sicht der SFH angezeigt, entsprechende schweizweit verbindliche 

und einheitliche Leitlinien und Mindeststandards zu schaffen, um den Schutz der Kinder effektiv 

zu gewährleisten.38  

 

6.1 Kollektivunterkünfte 

Ob auf nationaler, kantonaler oder kommunaler Ebene: Unbegleitete Minderjährige leben wäh-

rend ihres Aufenthalts in der Schweiz in der Regel über kürzere oder längere Zeit in Kollek-

tivunterkünften unterschiedlicher Art und Grösse, die oft nicht auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet 

sind und in denen kindgerechte Strukturen fehlen. Diese Form der Unterbringung dient grund-

sätzlich nicht dem Kindeswohl, da sie mit einer ganzen Reihe von Umständen, Erfahrungen und 

Einschränkungen verbunden ist, die die Gesundheit, die Entwicklung und das Wohlergehen der 

Kinder gefährden.39 Bei vielen involvierten Stellen und Akteuren ist das Bewusstsein dafür in 

den letzten Jahren zwar gewachsen. Die gegebenen strukturellen Rahmenbedingungen der Un-

terbringung und Betreuung stellen die Verantwortlichen aber immer noch vor grosse Herausfor-

derungen. Grundlegende Verbesserungen können nur erreicht werden, wenn der konsequenten 

 

 
36 Sind vertiefte Abklärungen im Rahmen des erweiterten Verfahrens erforderlich, kann der Übertritt in den Kanton schon 

früher erfolgen (Art. 24 Abs. 3 Bst. b AsylG). Zudem gibt es Ausnahmen, indem etwa UMA unter 12Jahren oder mit unter 
12-jährigen Geschwistern extern untergebracht werden (vgl. SEM 2023: Handbuch zur Unterbringung und Betreuung von 
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in den Bundesasylzentren).   

37 Vgl. etwa SEM (2022): Betriebskonzept Unterbringung (BEKO) sowie Handbuch zur Unterbringung und Betreuung von 
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in den Bundesasylzentren.   

38 Eine Grundlage dazu bieten namentlich: UNICEF Schweiz und Lichtenstein, UNHCR Schweiz und Lichtenstein, Schweize-
rische Flüchtlingshilfe und Save the Children Schweiz (2025): Schutzsuchende Kinder in Kollektivunterkünften. Empfeh-
lungen für den Asylbereich sowie die Empfehlungen zu unbegleiteten Kindern und Jugendlichen aus dem Asylbereich 
(2016) der SODK und die ergänzenden Praxishilfen (2024). Zudem erarbeitet die SODK derzeit Leit linien für eine integra-
tionsorientierte Unterbringung. Zusätzlich sollten die umfassenden Grundlagen von Internationaler Sozialdienst Schweiz  
(SSI) beigezogen werden.  

39 Einen umfassenden Einblick in die Situation von Kindern in Asylunterkünften gibt die Dissertation von Clara Bombach 
(2023): Warten auf Transfer – Kinder(er)leben im Nicht-Ort Camp. So sind insbesondere Kinderrechte wie jenes auf ei-
nen angemessenen Lebensstandard (Art. 27 KRK) oder das Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung sowie Teilhabemög-
lichkeiten am kulturel len Leben (Art. 31 KRK) in grösseren Kollektivstrukturen kaum gewährlei stet.  

https://www.unicef.ch/de/media/6555/download?attachment&tblci=GiBPn28fYZlDgs8gAeBxunvYzRQ3eJbuuraPLdhiY8POtSCX3nEo8t-K9Maan8XbATChxGo
https://www.unicef.ch/de/media/6555/download?attachment&tblci=GiBPn28fYZlDgs8gAeBxunvYzRQ3eJbuuraPLdhiY8POtSCX3nEo8t-K9Maan8XbATChxGo
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/2016.05.20_MNA-Empfehlungen_farbig_d.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/7afcf774/3568/443b/bb92/8e541c054ba3/2025.03.12_D_MNA_Praxishilfen_Ergaenzung-Empfehlungen.pdf
https://www.ssi-schweiz.org/sites/default/files/2017-07/MANUEL_DE_WEB.pdf
https://doi.org/10.5167/uzh-236758
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Umsetzung des Grundsatzes «Kinderrecht vor Migrationsrecht» Priorität eingeräumt wird und 

die erforderlichen Ressourcen dafür bereitgestellt werden.  

Die politische Realität und die Praxis zeigen jedoch, dass auf Kollektivunterkünfte in absehba-

rer Zeit kaum vollständig verzichtet werden kann. Daher sollte der Aufenthalt von Kindern in 

solchen Unterkünften angesichts der vielfältigen Risiken möglichst kurzgehalten und nach Ab-

schluss des Asylverfahrens vermieden oder zumindest befristet werden. Zugleich sollten so 

rasch wie möglich alternative Unterbringungsmodelle gesucht und geprüft werden. Vielverspre-

chend ist dabei aus Sicht der SFH etwa auf Bundesebene eine möglichst rasche Zuweisung an 

kantonale Strukturen. So können die bestehenden Instrumente des Kindes- und Erwachsenen-

schutzes sowie der Kinder- und Jugendförderung eingesetzt und die Voraussetzungen für ein 

stabiles, soziales Umfeld geschaffen werden. In der Praxis können Bund, Kantone, Gemeinden 

und mandatierte Organisationen auch in bestehenden Zentren mit konkreten Massnahmen kurz-

fristig Verbesserungen für einen kindgerechteren Aufenthalt von unbegleiteten Minderjährigen 

erzielen. UNICEF, UNHCR, Save the Children und die SFH haben dazu Empfehlungen erarbei-

tet, die von strukturellen Massnahmen wie unterkunftsspezifischen Schutzkonzepten über Mas-

snahmen für Sicherheit und Gewaltprävention, Personalmanagement und die Gestaltu ng der 

Räumlichkeiten bis hin zur Partizipation der Kinder reichen.40  

 

6.2 Bedarfsgerechte Unterbringung 

Die erheblichen Unterschiede bei den kantonalen Unterbringungsstrukturen zeigen sich auch 

bei den vorhandenen Alternativen zu den Kollektivunterkünften. Einige Kantone haben spezia-

lisierte Zentren für unbegleitete Minderjährige eingerichtet, andere nutzen heute erfolgreich 

(begleitete) Wohngruppen und weitere bedürfnisgerechte Unterbringungsformen für unbeglei-

tete Minderjährige. Solche Ansätze, die das Alter, die Entwicklung und die individuellen Bedürf-

nisse der Kinder berücksichtigen, sind aus Sicht der SFH unbedingt zu fördern. Neben der 

Unterbringung in begleiteten Wohngruppen oder Wohngemeinschaften sowie bei Verwandten 

sind auch Unterbringungsansätze vielversprechend, die auf bereits existierenden Strukturen für 

Kinder und Jugendliche ausserhalb des Asylbereichs aufbauen und für die Aufnahme von un-

begleiteten Minderjährigen angepasst werden können, zumal sie zugleich die soziale Durchmi-

schung und Integration der Kinder fördern.41 

Besonders geeignet ist dabei aus Sicht der SFH die Unterbringung in Pflegefamilien, die aktuell 

für unbegleitete Minderjährige nicht in allen Kantonen möglich und oft nur für Kinder unter 12 

Jahren vorgesehen ist.42 Das Leben im Familiensetting kann jedoch gerade auch für ältere Kin-

der eine wichtige Stütze darstellen. Denn sie ermöglicht eine enge individuelle Begleitung bei 

gleichzeitiger Förderung der sozialen und sprachlichen Integration. Die SFH setzt sich deshalb 

dafür ein, dass die Unterbringung in Pflegefamilien in allen Kantonen und für alle Altersgruppen 

ermöglicht wird.43  

Aufgrund der gemachten Verlusterfahrungen ist es für das Wohlergehen und die gesunde Ent-

wicklung der unbegleiteten Minderjährigen besonders wichtig, in der Schweiz ein Umfeld zu 

 

 
40 Siehe dazu ausführlich UNICEF Schweiz und Lichtenstein, UNHCR Schweiz und Lichtenstein, Schweizerische Flücht-

lingshilfe und Save the Children Schweiz 2025: Schutzsuchende Kinder in Kollektivunterkünften. Empfehlungen für den 
Asylbereich. Vgl. auch UNICEF Deutschland 2021: Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flücht-
lingsunterkünften. 

41 In Deutschland sind UMA in der Regel in Angeboten der Kinder - und Jugendhilfe untergebracht. Zu weiteren Good Prac-
tices bei der Unterbringung von UMA siehe SSI (2018): Good-Practice-Katalog. Vielversprechende Ansätze der Unter-
bringung und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen in der Schweiz.  

42 Eine detaillierte Übersicht bietet das Mapping der kantonalen Unterbringungs- und Betreuungsstrukturen für UMA des 
internationalen Sozialdienstes Schweiz.  

43 Vgl. Standpunkt SFH, 22. März 2024: Pflegefamilien bieten geflüchteten Kindern Schutz und Sicherheit.   

https://www.unicef.ch/de/media/6555/download?attachment&tblci=GiBPn28fYZlDgs8gAeBxunvYzRQ3eJbuuraPLdhiY8POtSCX3nEo8t-K9Maan8XbATChxGo
https://www.unicef.ch/de/media/6555/download?attachment&tblci=GiBPn28fYZlDgs8gAeBxunvYzRQ3eJbuuraPLdhiY8POtSCX3nEo8t-K9Maan8XbATChxGo
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/117472/7b4cb6a1c8395449cc26a51f407436d8/mindeststandards-zum-schutz-von-gefluechteten-menschen-in-fluechtlingsunterkuenften-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/117472/7b4cb6a1c8395449cc26a51f407436d8/mindeststandards-zum-schutz-von-gefluechteten-menschen-in-fluechtlingsunterkuenften-data.pdf
https://www.ssi-schweiz.org/sites/default/files/2018-05/Good%20Practice%20Katalog_2.%20Ausgabe%202018_web_0.pdf
https://www.ssi-suisse.org/de/mapping-der-kantonalen-unterbringungs-und-betreuungsstrukturen-fuer-uma/137
https://www.fluechtlingshilfe.ch/publikationen/standpunkt/pflegefamilien-bieten-gefluechteten-kindern-schutz-und-sicherheit?utm_medium=email&utm_campaign=240306_Newsletter_Pflegefamilien_DE&utm_content=240306_Newsletter_Pflegefamilien_DE+CID_ce01d17c9dffff2e5d7df2ce607bfc01&utm_source=Campaign%20Monitoring&utm_term=Standpunkt
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erhalten, das Stabilität und Kontinuität bietet. Erneute Beziehungsabbrüche sowie Wechsel des 

Umfeldes wirken belastend oder gar (re-)traumatisierend und sollten deshalb, wenn immer mög-

lich, vermieden werden – es sei denn, es ist zugunsten des Kindeswohls notwendig. Grund-

sätzlich jedoch ist auf einen Wechsel der Unterkunft und der Betreuungsstrukturen möglichst 

zu verzichten. Ist dies – etwa aufgrund der Kantonszuteilung, des Alters, des Asylentscheides 

oder der Schliessung von (temporären) Unterkünften – unumgänglich, so sind die Betroffenen 

frühzeitig zu informieren und in die Lösungsfindung einzubeziehen, um eine geordnete Gestal-

tung des Übergangs und des Abschieds zu ermöglichen. 

6.3 Notstrukturen 

Aufgrund ungenügender Unterbringungskapazitäten wurden in der Vergangenheit sowohl auf 

Bundes- wie auch auf kantonaler und kommunaler Ebene wiederholt auch unterirdische Anlagen 

als Notlösungen für die Unterbringung im Asylbereich eingesetzt. Davon betroffen waren auch 

begleitete und unbegleitete Kinder. Aufgrund ihrer Vulnerabilität dürfen Kinder aber keinesfalls 

in solchen Notstrukturen – wie etwa  Zivilschutzanlagen ohne Tageslicht und Frischluftzufuhr – 

untergebracht werden.44 Auch Hallen sind für die Unterbringung von Kindern ungeeignet, da 

diese dem Recht auf Privatsphäre sowie dem besonderen Schutzbedarf der Kinder nicht ge-

recht werden.45 

 

6.4 Massnahmen zur Betreuung und Begleitung 

Unbegleitete Minderjährige müssen wie alle Kinder vor Gewalt , Übergriffen und bedrohlich wir-

kenden Situationen geschützt sein. Sie brauchen eine Tagesstruktur, die Raum zum Lernen 

und Spielen bietet, Möglichkeiten für soziale Kontakte, aber auch Raum für Rückzug und Pri-

vatsphäre. Für eine wirksame Betreuung und Begleitung der Kinder sind daher auf allen staat-

lichen Ebenen adäquate Betreuungsstrukturen erforderlich sowie ausreichend Fachpersonal, 

das insbesondere über eine sozialpädagogische Aus- oder Weiterbildung sowie transkulturelle 

Kompetenzen verfügt. So ist dafür etwa in den BAZ für 15 Kinder eine Fachperson vorgese-

hen.46 Der Betreuungsschlüssel ist damit deutlich tiefer angesetzt als jener der Kinder - und 

Jugendhilfe ausserhalb des Asylbereichs, wo der Richtwert bei 1 zu 4 liegt. 47 Eine längerfristige 

Angleichung der Betreuungsschlüssel sollte aus Sicht der SFH zumindest geprüft werden, in 

einzelnen Kantonen ist dies bereits umgesetzt.48 In der Praxis steht dem allerdings ein akuter 

Fachkräfte- und Ressourcenmangel entgegen. Eine angemessene Betreuung und eine Tages-

struktur sind für unbegleitete Minderjährige aber auch in angespannter oder ausserordentlicher 

Lage zwingend notwendig. Angesichts dessen ist besonderes Augenmerk auf die Arbeitsbedin-

gungen sowie auf Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten des Personals zu legen: Die fachli-

chen Standards sollten an jene vergleichbarer Arbeitsplätze (z.B, in der Kinder- und Jugend-

hilfe) angepasst und so die Attraktivität des Arbeitsfeldes gestärkt werden. Denn der 

Personalmangel ist nicht allein dem generellen Fachkräftemangel geschuldet, sondern 

 

 
44 Vgl. hierzu die Berichte der nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF), insbesondere Besuch der NKVF in 

den temporären Bundesasylzentren Bonergasse und Schäferweg in Basel (BS) sowie in Aesch (BL) am 2. und 3. Mai 2023  
oder Besuch der NKVF des temporären Bundesasylzentrums Steckborn (TG) am 28. März 2023 ). 

45 Vgl. hierzu den Bericht der NKVF zur Überprüfung der Bundesasylzentren (BAZ) der Asylregion Tessin und Zentralschweiz  
zwischen September 2023 und Januar 2024, S.5.  

46 Vgl. SEM (2022): Betriebskonzept Unterbringung. Rasche Veränderungen in der Anzahl Kinder im Schweizer Asylsystem 
führten in den vergangenen Jahren aber zwischenzeitlich auch zu Betreuungsschlüsseln von 1 zu 70. Vgl. NKVF(2023): 
Bericht an das Staatssekretariat für Migration betreffend die Überprüfung der Bundesasylzentren 2021/2022. Auch in 
manchen kantonalen Unterkünften ist der Betreuungsschlüssel noch tiefer als in den BAZ.  

47 Im Kanton Zürich bestimmt Art. 18 der Kinder- und Jugendheimverordnung (KJV) einen Betreuungsschlüssel von 1:4.  
48 So ist etwa im Kanton Baselland die Verantwortung für die Begleitung und Unterbringung der UMA beim Amt für Kind, 

Jugend- und Behindertenangebote angesiedelt, das die Stiftung Erlenhof mandatiert. Diese betreibt u.a. Wohnheime für 
UMA mit einem ähnlichen Betreuungsschlüssel von 1:5 wie Institutionen in der regulären Kinder - und Jugendhilfe des 
Kantons 

https://www.nkvf.admin.ch/dam/fr/sd-web/fr3j27feF5F7/231221-sem-baz-basel-aesch.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/dam/fr/sd-web/fr3j27feF5F7/231221-sem-baz-basel-aesch.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/dam/de/sd-web/hsxf6C6sl7jp/231221-sem-baz-steckborn.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/dam/de/sd-web/6vRMwwxY2Gp3/240617-baz-ti-zentralschweiz.pdf
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insbesondere auch eine Folge schwieriger Arbeitsbedingungen im Asylbereich. 49 Zur Bewälti-

gung des Personalmangels haben sich in der Praxis  etwa auch die institutionalisierte und lang-

fristige Zusammenarbeit mit Fachhochschulen bewährt.50  

Mindeststandards: Für die verschiedenen Rollen und Funktionsprofile bei der Begleitung und 

Betreuung der unbegleiteten Minderjährigen ist es ausserdem notwendig, einheitliche Mindest-

standards für deren Qualifikationen zu definieren und in allfälligen Pflichtenheften für Leis-

tungserbringer zu verankern.51 Schliesslich können Mentorings durch spezialisierte Coaches 

und/oder Bezugspersonen aus der Zivilgesellschaft die institutionelle Begleitung sinnvoll er-

gänzen.52 

Gleichbehandlung: Die innerkantonalen Zuständigkeiten und Modalitäten für die Betreuung 

und Begleitung von unbegleiteten Minderjährigen unterscheiden sich oftmals von jenen, die für 

alle anderen Kinder in der Schweiz gelten. Das führt dazu, dass ihnen auch nicht dieselben 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und des Kindesschutzes zustehen.53 Um hier eine 

Gleichbehandlung zu erreichen und die Wahrung des Kindeswohls bestmöglich sicherzustellen, 

erscheint es aus Sicht der SFH längerfristig als prüfenswert, die Verantwortlichkeit für unbe-

gleitete Minderjährige nach erfolgter Kantonszuweisung in den jeweiligen Strukturen der Kin-

der- und Jugendhilfe anzusiedeln und zu vereinheitlichen.  

 

  

 

 
49 Vgl. Forum für kritische Sozialarbeit (2023): «Es mangelt nicht an Fachkräften, sondern an guten Arbeitsbedingungen», 

in SozialAktuell  5, S. 20f.; Hartmann, Andrea B. et al. (2024): Unsicher in einem sicheren Land? Unbegleitete minderjäh-
rige Asylsuchende in der Schweiz zwischen Prekarität und Kindesschutz, S.20.  

50 Vgl. UNICEF Schweiz und Lichtenstein, UNHCR Schweiz und Lichtenstein, Schweizerische Flüchtlingshilfe und Save the 
Children Schweiz (2025): Schutzsuchende Kinder in Kollektivunterkünften. Empfehlungen für den Asylbereich . Allerdings 
dürfen z.B. auch zeitl ich befristete Einsätze durch Praktikant*innen oder Zivildienstleistende nicht dazu führen, dass 
MNA laufend Vertrauen zu neuen Betreuungspersonen aufbauen und Beziehungsabbrüche erleben müssen.  

51 Vgl. Empfehlungen des Netzwerkes Kinderrechte Schweiz im Rahmen des Vierten NGO-Berichts an den UN-Ausschuss für 
die Rechte des Kindes, S.50 und S.76.  

52 Vgl. etwa die entsprechenden Projekte von SCCH und ISS. 
53 Abgesehen von den unterschiedlichen Leistungsansprüchen bis zum Erreichen des 25. Lebensjahrs oder dem Abschluss 

einer Erstausbildung zeigt sich die Ungleichbehandlung auch etwa im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Min-
derjährigen aus den Asylzentren. Obwohl diese UMA besonders vulnerabel und besonders gefährdet sind, Opfer von 
Menschenhandel zu werden, erhält dieses Phänomen bislang noch nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie vermi sste Kinder 
ausserhalb des Asylbereichs. Für die Schweiz gibt es kaum offizielle Statistiken dazu, Indizien legen jedoch nahe, dass 
die Anzahl verschwundener UMA in den letzten Jahren angestiegen ist.  Vgl. Hartmann, Andrea et al. (2021): Das Phäno-
men der verschwundenen Flüchtlingskinder.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtj9nf_tCSAxW8gP0HHYmwPSAQFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sozialpolitik.ch%2Farticle%2Fdownload%2F4430%2F5021%2F10491&usg=AOvVaw0GcMMH_2d16ALBDhHoIPCc&opi=89978449
https://www.unicef.ch/de/media/6555/download?attachment&tblci=GiBPn28fYZlDgs8gAeBxunvYzRQ3eJbuuraPLdhiY8POtSCX3nEo8t-K9Maan8XbATChxGo
https://www.kinderschutz.ch/media/qasnkdlv/nks_de_ngo-bericht-2021.pdf
https://www.kinderschutz.ch/media/qasnkdlv/nks_de_ngo-bericht-2021.pdf
https://savethechildren.ch/de/fam/
https://www.ssi-suisse.org/de/unterstuetzung-fuer-mentoringprojekte/334
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7 INTEGRATION UND BILDUNG 

Die schnellstmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist zur Unterstützung einer gesun-

den Entwicklung der Kinder zentral. Oft wird die Teilhabe aber bereits durch strukturelle und 

rechtliche Hürden behindert.  Diese müssen abgebaut werden und es bedarf genügend finanzi-

eller Mittel, um die gesellschaftliche Teilhabe sowie soziale Kontakte innerhalb und ausserhalb 

der Unterbringungsstrukturen effektiv zu ermöglichen. Ebenso gilt es, den Zugang zu den Re-

gelstrukturen und damit das in KRK (Art. 28) und Bundesverfassung (Art. 19 und 62) verankerte 

Recht auf Bildung, Schule und Berufsbildung möglichst lückenlos umzusetzen.  

 

7.1 Finanzielle und materielle Sicherheit 

Während notwendige Ausgaben für Schulbesuch und Bildung in der Sozialhilfe in der Regel 

übernommen werden, stehen für die Freizeitgestaltung von Kindern oft nur beschränkt Mittel 

zur Verfügung. Die spezifischen Bedürfnisse von Kindern können in der Sozialh ilfe mit den 

aktuellen Ansätzen nicht genügend berücksichtigt werden.54 Noch schwieriger gestaltet sich die 

Situation für Kinder mit Status N, F oder S, die nach den deutlich tiefer und unter dem sozialen 

Existenzminimum liegenden Ansätzen der Asylsozialhilfe unterstützt werden. 55 Unmittelbare 

Folge davon sind negative Auswirkungen auf das Kindeswohl und die kindliche Entwicklung  

sowie eine wesentlich erschwerte gesellschaftliche Integration und Teilhabe.56  

Für die Entwicklung der Kinder sind der Zugang zu Angeboten der sozialen Integration sowie 

die Möglichkeit der Kontaktpflege – auch ausserhalb des Schulsettings – äusserst wichtig. Die 

Betroffenen müssen deshalb ungeachtet ihres Aufenthaltsstatus genügend finanzielle Mittel er-

halten, die eine aktive Freizeitgestaltung ermöglichen. Besonderes Augenmerk ist dabei auch 

auf die Berücksichtigung gendersensibler Angebote zu richten. Die SFH setzt sich deshalb ein 

für eine Erhöhung und Angleichung der Asylsozialhilfe an die SKOS-Richtlinien, für die Berück-

sichtigung spezifischer Interessen von Kindern bei deren Ausgestaltung sowie für einheitliche 

und transparente Berechnungsgrundlagen. 

Noch prekärer als in der Asylsozialhilfe ist die Situation für Kinder in der Nothilfe. Die Nothilfe 

beträgt je nach Kanton zwischen acht bis zwölf Franken pro Tag und wird oft in Form von 

Sachleistungen ausgerichtet. Finanzielle Ressourcen zur Freizeitgestaltung fehlen in der Regel 

denn auch gänzlich, und die Betroffenen sind oft auf die Unterstützung Dritter angewiesen. 57 

Der Verbleib von Kindern in der Nothilfe wird denn auch in vielen Bereichen als unvereinbar mit 

KRK und Bundesverfassung eingestuft.58 Aus Sicht der SFH muss der Verbleib in der Nothilfe 

deshalb zeitlich befristet sein, und für Kinder sind erleichterte Möglichkeiten zur Regularisie-

rung ihres Aufenthaltes zu schaffen.59 

 

  

 

 
54 Vgl. die im Auftrag der Charta Sozialhilfe erstell te Studie des Büro BASS (2024): Die materielle Situation von Kindern und 

Jugendlichen in der Sozialhil fe. Schlussbericht . 
55 Die kantonalen Unterschiede sind dabei beträchtlich. Je nach Kanton liegt die Asylsozialhil fe für eine Einzelperson zwi-

schen 20 bis zu 70 Prozent tiefer als die reguläre Sozialhilfe (SKOS (2023): Grundbedarf in der Asylsozialhilfe, S.3). Dies, 
obwohl der Bund den Kantonen eine Globalpauschale pro aufgenommene Person ausrichtet, welche sich schweizweit nicht 
gross unterscheidet (vgl. Anpassung der Pauschalansätze ab 1. Januar 2025). 

56 Büro Bass (2024): Die materielle Situation von Kindern und Jugendlichen in der Sozialhilfe. Schlussbericht , S.62. 
57 Vgl. Lannen, Patrizia et.al. (2024): Kinder in der Nothilfe im Asylbereich. Systematische Untersuchung der Situation in der 

Schweiz. Hrsg. von der Eidg. Migrationskommission EKM. Bern. Gemäss der Studie handelt es sich bei rund 2 Prozent der 
Kinder in der Nothil fe um unbegleitete Minderjährige.  

58 Amarelle, Cesla; Zimmermann, Nesa (2024): Das Nothilferegime und die Rechte des Kindes. Rechtsgutachten und Studie 
zur Vereinbarkeit mit der schweizerischen Bundesverfassung und der Kinderrechtskonvention.  S. 25ff. 

59 Vgl. SFH (2024): Der Langzeit-Verbleib von Kindern in der Nothilfe verstösst gegen Kinderrechte.  

https://charta-sozialhilfe.ch/fileadmin/user_upload/charta-sozialhilfe/Publikationen_Studien_Vernehmlassungen/Schlussbericht_zur_Studie_des_Buero_BASS.pdf
https://charta-sozialhilfe.ch/fileadmin/user_upload/charta-sozialhilfe/Publikationen_Studien_Vernehmlassungen/Schlussbericht_zur_Studie_des_Buero_BASS.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Publikationen/Positionen_Kommentare/2023_01_SKOS_Positionspapier_Grundbedarf_in_der_Asylsozialhilfe.pdf
https://share.google/kZAd2RJj61373vTrt
https://charta-sozialhilfe.ch/fileadmin/user_upload/charta-sozialhilfe/Publikationen_Studien_Vernehmlassungen/Schlussbericht_zur_Studie_des_Buero_BASS.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/89806.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/89806.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/89808.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/publikationen/news-und-stories/kinder-in-der-nothilfe
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7.2 Recht auf Bildung, Schule und Berufsbildung  

Das Recht auf Bildung (Art. 8 KRK, Art. 19 BV) ist für alle Kinder unabhängig ihres Alters, ihrer 

Herkunft oder ihres Aufenthaltsstatus zu gewährleisten. Es umfasst sowohl die obligatorische 

Schulpflicht als auch den Zugang zu nachobligatorischen Bildungsangeboten. Bei der Umset-

zung des Rechts auf Bildung im Asylbereich existieren in der Praxis jedoch nach wie vor man-

nigfaltige Lücken und Hürden, wie aktuelle Studien und Berichte belegen. 60 Dabei bestehen auf 

Bundesebene wie auf kantonaler und kommunaler Ebene erhebliche Unterschiede. In der Kon-

sequenz führt dies dazu, dass der Zugang zu Bildung und die Qualität der Bildung für Kinder 

aus dem Asylbereich insgesamt nicht im selben Masse gewährleistet ist wie für alle anderen 

Kinder. 

Die Kantone sind sowohl in den BAZ als auch in den kantonalen Unterkünften für die Bildung 

verantwortlich, die Gemeinden sind für die Umsetzung zuständig. Dabei kommen sowohl Mo-

delle einer separierten, zentrumsinternen Beschulung als auch Modelle mit einer  zumindest 

örtlichen Integration in die lokale Volksschule zur Anwendung. Eine Einschulung der Kinder 

sollte nach ihrer Ankunft in der Schweiz so rasch als möglich erfolgen. Eine separierte Beschu-

lung in Willkommens- oder Aufnahmeklassen in den BAZ kann dabei anfangs aus organisatori-

schen Gründen allenfalls notwendig sein. Doch sind aus Sicht der SFH die inklusive Beschulung 

in Regelklassen der Volksschule oder gemischte Beschulungsmodelle wenn immer möglich vor-

zuziehen, um den Spracherwerb und die soziale Integration sowie die Lern- und Bildungsmoti-

vation der Kinder im Alltag zu unterstützen und zu fördern. 61 Die SFH teilt deshalb die Empfeh-

lung der Eidg. Migrationskommission (EKM), dass die Verweildauer in separ ierten Klassen oder 

eine externe Beschulung in Kollektivunterkünften auf wenige Monate bis maximal ein Jahr be-

schränkt sein sollte.62  

Ältere Minderjährige: In vielen Kantonen ist der Besuch der Grundschule nur bis zum 16. 

Lebensjahr vorgesehen.63 Ein Grossteil der unbegleiteten Minderjährigen reist aber erst im Alter 

von 15 oder 16 Jahren ein64, was den Zugang zu Bildung je nach Modell erheblich einschränkt. 

Generell ist für über 16-jährige Kinder der Zugang zur öffentlichen Schule noch seltener ge-

währleistet als für jüngere Kinder, obwohl ihnen dies eine deutlich bessere Ausgangslage für 

den Eintritt in eine nachobligatorische Ausbildung verschaffen würde. Besonders während des 

Aufenthaltes in den BAZ fehlen für 16-18Jährige oftmals altersgerechte Alternativen. Sofern 

der Zugang zur Regelschule nicht gewährleistet ist, braucht es deshalb für diese Zielgruppe 

auch in den Kantonen genügend geeignete Angebote wie etwa Intensivsprachkurse, um die 

individuelle Förderung der Betroffenen sicherzustellen.  

Nachobligatorische Bildung: Beim Zugang zur nachobligatorischen Bildung stehen Regel-

strukturen wie Brückenangebote, Praktika oder berufliche Grundbildung im Vordergrund, er-

gänzt mit Angeboten der spezifischen Integrationsförderung, insbesondere der Integrationsvor-

lehre oder ähnlichen Modellen zur Vorbereitung auf die Berufsbildung. Dabei sollten 

nachobligatorische (Aus-)Bildungswege möglichst auch Jugendlichen mit einem negativen Asyl-

entscheid offenstehen. Abhängig von den individuellen Fähigkeiten und Ressourcen ist auch 

der Zugang zu tertiären Bildungswegen zu unterstützen. Dabei sind die Betroffenen in alle Ent-

scheidungen angemessen einzubeziehen.  

 

 
60 Vgl. EKM (2024). Einen umfassenden Überblick liefert «Bildung für alle – jetzt!» (Hg.) (2024): Wenn das Recht auf Bildung 

nicht für alle gilt. Eine Bestandsaufnahme zur Situation der Einschulung von Kindern aus dem Asylbereich . 
61 Vgl. etwa die Empfehlungen für das Bildungssystem des Berliner Instituts für empirische Integrations - und Migrationsfor-

schung. 
62 Vgl. EKM (2022): Empfehlungen zur obligatorischen Bildung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen . 
63 Vgl. Bericht der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl - und Ausländerrecht (SBAA) (2021): Zugang zu Bildung 

unabhängig vom Aufenthaltsrecht . S.12. 
64 Gemäss UMA-Statistik des SEM 2024 sind bei Einreise rund drei Viertel aller UMA bereits 16 Jahre oder älter.  

https://static1.squarespace.com/static/5f3e8819ae4add3c68a5bd40/t/673c537f235f14784cce5f44/1732006784093/2024_10_Bericht_Einschulung_de_WEB1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f3e8819ae4add3c68a5bd40/t/673c537f235f14784cce5f44/1732006784093/2024_10_Bericht_Einschulung_de_WEB1.pdf
https://www.bim.hu-berlin.de/de/aktuelles/berichte/bim-paper-ukraine-2022-empfehlungen-bildungssystem
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87720.html
https://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/Publikationen/2021/Zugang_zu_Bildung_D.pdf
https://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/Publikationen/2021/Zugang_zu_Bildung_D.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/publiservice/statistik/asylstatistik/2024/12/7-22-AsylGes-UMA-d-2015-2024.xlsx.download.xlsx/7-22-AsylGes-UMA-d-2015-2024.xlsx
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Qualitätssicherung: Auch für das Lehrpersonal ist der Umgang mit geflüchteten Kindern und 

deren angemessene Begleitung oftmals mit Herausforderungen verbunden. Häufig fehlen das 

Fachwissen über die besondere Vulnerabilität sowie Kenntnisse der Rahmenbedingungen, die 

den Alltag und die Wohnsituation der unbegleiteten Kinder prägen. Hier kann ein regelmässiger 

Austausch zwischen Lehr- und Betreuungspersonal Abhilfe schaffen. Zur Sensibilisierung und 

Qualitätssicherung tragen ferner regelmässige Aus- und Weiterbildungsangebote bei, die das 

Wissen über den Umgang mit Flucht und Traumatisierung, über Aufenthaltsstatus und damit 

verbundene Rechte sowie über die Rahmenbedingungen der Unterbringung, Betreuung und 

Sozialhilfe von unbegleiteten Minderjährigen aus dem Asyl - und Flüchtlingsbereich fördern. 
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8 ÜBERGANG ZUR VOLLJÄHRIGKEIT 

Der Übergang zur Volljährigkeit ist eine entscheidende Phase in der Entwicklung und auf dem 

Weg zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung unbegleiteter Minderjähriger. Mit der Volljäh-

rigkeit werden sie Erwachsenen gleichgestellt und der spezifische Schutz für Kinder entfällt. In 

der Praxis bewirkt dies oft einschneidende Änderungen etwa bei der Unterbringung, Betreuung 

und Unterstützung, Bildungszugängen sowie der Lebensgestaltung.  

Für unbegleitete Minderjährige ist der 18. Geburtstag deshalb oft mit grossen Ängsten und 

Unsicherheiten verbunden – viele von ihnen sind weiterhin auf spezifische Unterstützung an-

gewiesen. Umso wichtiger ist es, die Adoleszenten in dieser Situation nicht sich selbst zu über-

lassen, sondern ihnen durch Betreuungsstrukturen weiterhin Stabilität und Kontinuität zu ge-

währleisten, damit sie die notwendigen Fähigkeiten und die Resilienz entwickeln können, um 

sich ein eigenständiges und stabiles Leben aufzubauen. Zur Wahrung des Kindeswohls gilt es, 

zusätzliche Belastungen und negative Effekte wie Beziehungsabbrüche oder Wechsel des ver-

trauten Umfeldes zu verhindern. Dazu braucht es in der Unterbringung, Betreuung und Beglei-

tung von Minderjährigen ein System, das fliessende Übergänge zulässt, bedürfnisorientierte 

sozialpädagogische Nachbegleitung sicherstellt  und in dem die jungen Erwachsenen bis zum 

Abschluss der Erstausbildung verbleiben können.  Die SFH unterstützt deshalb die entspre-

chende Empfehlung der SODK an die Kantone.65 Aktuell bietet rund die Hälfte der Kantone 

entsprechende Settings an.66 Dabei greifen einige auf die Erfahrungen mit entsprechenden An-

sätzen des «Leaving Care» aus der regulären Heim- und Pflegefamilienunterbringung zurück.  

 

  

 

 
65 SODK-Empfehlungen zu unbegleiteten minderjährigen Kindern und Jugendlichen aus dem Asylbereich,  Kap. 14. Bezüglich 

der Nachbegleitung verweist die SODK darauf, dass «Leistungen der Kinder - und Jugendpolitik Kindern und Jugendlichen 
bis 25 Jahre zugute kommen sollen» (S.39). Die MNA sollen zudem wenn möglich und sinnvoll auch beim Übergang zur 
Volljährigkeit in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben können.  

66 Vgl. Mapping der kantonalen Unterbringungs- und Betreuungsstrukturen für UMA. Die Asylorganisation Zürich (AOZ) hat 
mit dem Projekt Betreuung und Begleitung junger Erwachsener (BBJE)  für 18 bis 25-Jährige ein Angebot geschaffen, um 
«die Übergange zwischen Jugend- und Erwachsenenstrukturen weicher zu gestalten und die Jugendlichen/ jungen Er-
wachsenen in ihrer Integration zu fördern».  

https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/2016.05.20_MNA-Empfehlungen_farbig_d.pdf
https://www.ssi-suisse.org/de/mapping-der-kantonalen-unterbringungs-und-betreuungsstrukturen-fuer-uma/137?utm_source=chatgpt.com
https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/sozialhilfe/mje.html
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9 FAZIT UND AUSBLICK 

Die SFH setzt sich nachdrücklich für ein grundsätzliches Umdenken im Umgang mit unbeglei-

teten Minderjährigen ein: Kinder hören nicht auf, Kinder zu sein, wenn sie in der Schweiz um 

Schutz ersuchen. Ihr Wohlergehen und ihre gesunde Entwicklung haben Priorität – und ihre 

besonderen, durch Verfassung und Völkerrecht garantierten Rechte müssen deshalb Vorrang 

haben vor den Anforderungen an die Effizienz des Asylverfahrens und die einschränkenden 

Rahmenbedingungen betreffend Unterbringung und Integration. Ob im Asylverfahren, bei der 

Unterbringung und Betreuung oder der Integration und Bildung: Bei allen Massnahmen müssen 

aus Sicht der SFH stets das übergeordnete Kindeswohl und die spezifischen Bedürfnisse der 

Kinder handlungsleitend sein. Kinder sollen die Möglichkeit haben, ihre Familien in die Schweiz 

nachzuziehen und mit ihnen zusammen zu leben, wenn dies ihrem Wohlergehen dient. Auch 

Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe und das Recht auf Bildung müssen ungeachtet ihres Auf-

enthaltsstatus und -ortes gewährleistet sein. Um der besonderen Vulnerabilität der unbegleite-

ten Kinder gerecht zu werden, sollten ausserdem Beziehungsabbrüche durch nicht zwingende 

Wohnort- oder Zuständigkeitswechsel so weit wie möglich vermieden werden.  Schliesslich müs-

sen die vielfältigen Schnittstellen im föderalen System und die Zusammenarbeit der zuständi-

gen Ämter, der Kindsschutzbehörden, des Rechtsschutzes und der Kinderrechtsorganisationen 

klar geregelt und verbessert werden. Das gemeinsame Ziel muss dabei sein, den unbegleiteten 

Kindern während ihres gesamten Aufenthaltes in der Schweiz den bestmöglichen Schutz zu 

gewährleisten. Denn die Rechte der Kinder müssen stets Vorrang haben.  
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Als führende Flüchtlingsorganisation der Schweiz und Dachverband der in den Bereichen Flucht 

und Asyl tätigen Hilfswerke und Organisationen steht die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) 

für eine Schweiz ein, die Geflüchtete aufnimmt, sie wirksam schützt,  ihre Grund- und Menschen-

rechte wahrt, ihre gesellschaftliche Teilhabe fördert und ihnen mit Respekt und Offenheit begeg-

net. In dieser Rolle verteidigt und stärkt sie die Interessen und Rechte der Schutzbedürftigen 

und fördert das Verständnis für deren Lebensumstände. Durch ihre ausgewiesene Expertise 

prägt die SFH den öffentlichen Diskurs und nimmt Einfluss auf die gesellschaftlichen und politi-

schen Rahmenbedingungen.  

 

Weitere Publikationen der SFH finden Sie unter : 

www.fluechtlingshilfe.ch/publikationen 

 

Der regelmässig erscheinende Newsletter informiert Sie  

über aktuelle Veröffentlichungen, Anmeldung unter : 

www.fluechtlingshilfe.ch/newsletter 
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